
 

Antrag für die Gewährung von Fördermitteln nach der Richtlinie 

zur „Förderung von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen)“ 

Antragstellerin/Antragsteller 

Name, Vorname   

 

 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 
 

 

 

Telefonnummer/Mobil 
 

 

E-Mail-Adresse 

 

 

 

Bankverbindung zur Kontogutschrift – eine Barauszahlung erfolgt nicht   

Kontoinhaber  

 

 

Kreditinstitut 

IBAN 

 

 

BIC 

Förderfähige Maßnahme (zutreffendes bitte ankreuzen):  

 Mini-PV Anlage mit Datum der Inbetriebnahme 

 

Förderhöhe (max. 300 € ≙ 600 Wp) 

 ________x 100 Wp x 50€ =_________ 

Objektadresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Angabe Eigentümer oder Mieter 

 

 

 Dachflächen-PV-Anlage mit Datum. der Inbetriebnahme  
 

Förderhöhe (max. 1.050 € ≙ 7 kWp) 

 _____________x kWp x 150€ =_________ 

Objektadresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Angabe Eigentümer 

 

 

 Neuinstallation Batteriespeicher  

  

Förderhöhe (max. 450 € ≙ 3 kWh) 

 _____________x kWh x 150€ =_________ 

Objektadresse: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Angabe Eigentümer 

 

 



Erforderliche Nachweise  

• Kaufbelege bzw. Rechnungen mit Angaben zur Fachfirma, der Gesamtkosten und 

der tatsächlich installierten Leistung (100 Wp, kWp, kWh) 

• Foto vor und nach der Installation der Anlage mit Ortsangabe 

• Einverständniserklärung des Hauseigentümers / der Hauseigentümerin, falls nicht 

Identisch mit dem Antragstellenden 

• Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Zusätzlich bei PV-Anlage und Batteriespeicher: 

• Inbetriebnahmeprotokoll 

Zusätzlich bei Mini-PV-Anlage: 

• Nachweis der Anmeldung bei N-ERGIE Netz GmbH (Erstschreiben) 

• Zusendung Digitalfoto der installierten PV-Anlage an bauamt@vg-henfenfeld.de 

 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.vg-henfenfeld.de/datenschutz 

 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Förderantrag inkl. aller Nachweise senden Sie bitte  

per E-Mail an: bauamt@vg-henfenfeld.de.  

Alternativ ist die Zusendung auf dem Postweg möglich an: 

Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld, Kirchenstraße 10, 91239 Henfenfeld 

 

 

 

Allgemeine Hinweise und Erklärungen des Antragstellers/ der 

Antragstellerin 

• Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen verfügbarer 

Haushaltsmittel  

• Die Antragstellung ist nach Durchführung der Investitionsmaßnahme innerhalb von 

3 Monaten durchzuführen. Der Zeitraum beginnt mit dem Datum der 

Inbetriebnahme. 

• Eingereichte Digitalfotos dürfen von der Gemeinde Henfenfeld für die 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. 

• Die Richtlinie zur Förderung von Photovoltaik-Anlagen (PV) (Stand 11.05.2023) 

wird anerkannt 

• Die Berechnung erfolgt per kaufmännischer Rundung der genannten 

Leistungsangabe. Bsp.: Erreichte Leistung 4,3 kWp ≙ 600 € Förderbetrag,  

Erreichte Leistung 4,5 kWp ≙ 750 € Förderbetrag 

Ort, Datum  

 

 

Antragsteller/in 
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